
„Der Beförderungsstau bei der
Thüringer Polizei kann auch mit einer
nun angekündigten, aber keinesfalls
sicheren, Beförderungsquote von
zehn Prozent nicht abgebaut werden,
sondern wird noch lange bestehen,
nachdem im vergangenen Jahr weit
unter den geplanten fünf Prozent Be-
förderungen gemessen an den Stel-
len vollzogen wurden“, so MdL Marti-
na Renner. Die Tatsache, dass über
die Hälfte der für 2012 vorgesehe-
nen Beförderungen aufgrund von Kla-
gen bislang nicht vollzogen werden
konnte, zeugt nach Ansicht der LIN-
KE-Politikerin von einem seit Jahren
bereits anwachsenden Unmut unter
den Polizeibeamten über ausbleiben-
de Beförderungen und über ein
schlechtes Personalmanagement. 

„Sanktionen gegen Hartz-IV-Emp-
fänger verfehlen immer deutlicher ih-
ren angeblichen Zweck. Anstelle
Menschen zu motivieren, wird eine
kleine Gruppe, die offensichtlich jeg-
liche Hoffnung aufgegeben hat, im-
mer stärker drangsaliert. Diese Men-
schen brauchen Unterstützung, kei-
ne Strafen“, so MdL Ina Leukefeld.
Laut der Bundesarbeitsagentur wur-
den 2012 mehr als eine Million Sank-
tionen gegen gerade einmal 150.000
Menschen verhängt. Viele Menschen
haben in diesem Land resigniert. Sie
wollen nicht das zehnte Bewerbungs-
training und die fünfzehnte Weiter-
qualifizierung antreten in dem Wis-
sen, dass sie damit niemals ein aus-
reichendes Einkommen für sich und
ihre Familien generieren werden.     

Als „Türöffner“ für die Änderung
auch anderer Landesgesetze be-
zeichnete Karola Stange das von
der Linksfraktion dem Landtag jetzt
vorgelegte  Behindertengleichstel-
lungsgesetz,  das die Abgeordnete
bei einem Pressegespräch am 15.
April im Landtag in Erfurt vorge-
stellt hatte.

Das UN-Abkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ist
auch in Deutschland ratifiziert und da-
mit im Rang eines Gesetzes verbindlich
für alle staatlichen Ebenen, so die Ab-
geordnete. Daraus ergebe sich die
Pflicht, das Abkommen auch in allen
gesellschaftlichen Bereichen wirksam
umzusetzen. Die Ansätze der Thüringer
Landesregierung schätzte die Politike-
rin der Linksfraktion aber als „veraltet“
ein. Das derzeit gültige Gesetz verletze
geradezu die UN-Abkommen.

Der neue Gesetzentwurf der LINKEN
schreibe demgegenüber zahlreiche
Rechte, Leistungen und Verpflichtun-
gen fest. Als konkrete Nachteilsaus-
gleiche nannte Karola Stange, gleich-
stellungs- und behindertenpolitische
Sprecherin,  ein erhöhtes Blindengeld,
ein Gehörlosengeld und ein Taubblin-
dengeld.

Prinzip der Inklusion muss 
konsequent verfolgt werden

Die PDS- bzw. LINKE-Fraktion hatte
bereits in der dritten und vierten Wahl-
periode Gesetzesinitiativen in den
Landtag eingebracht, abgestimmt mit
den Verbänden und Interessenvertre-
tungen der Menschen mit Behinderun-
gen. Es besteht eine kontinuierliche
Zusammenarbeit mit dem Thüringer
außerparlamentarischen Bündnis. 

Entsprechend dem UN-Abkommen
ist die Gleichstellung behinderter Men-
schen nun eine umfassende gesetzli-
che Pflichtaufgabe und muss in ihrer

Die LINKE hat jetzt einen Antrag
in den Landtag eingebracht in Re-
aktion auf die Entscheidung der
Landesregierung, den Tarifab-
schluss für die Angestellten des
Öffentlichen Dienstes deutlich
zeitversetzt und im kommenden
Jahr auch nur reduziert auf die Be-
soldung der Beamten übertragen
zu wollen. „Damit verabschiedet
man sich von einer fairen Bezah-
lung der Bediensteten im öffentli-
chen Dienst, der ein sozialer Aus-
gleich entsprechend der finanziel-
len Möglichkeiten des Landes-
haushalts und der Teuerungsrate
zugrunde liegt. Die Landesregie-
rung betreibt eine Sparpolitik auf
den Schultern der Bediensteten“,
kritisierte MdL Martina Renner. 

Tarifpolitik und gerechte Entloh-
nung für Bedienstete sind kein Mit-
tel der Haushaltskonsolidierung,
sondern Element des sozialpoliti-
schen Grundsatzes „gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“. Für eine auch
nur in Teilen abweichende Über-
nahme gibt es keine nachvollzieh-
baren Rechtfertigungsgründe. Im
Doppelhaushalt für die Jahre
2013/2014 ist eine Personalko-
stenreserve eingeplant, sodass
haushalterische Einwände, die be-
reits im Rahmen der Tarifeinigung
für die Angestellten Berücksichti-
gung gefunden hatten, aus diesem
Grund aber auch aufgrund ihrer so-
zialen Unzulässigkeit als sach-
fremd zurückgewiesen werden
müssen. Bemerkenswert ist auch
das neuerliche Scheitern der SPD,
die noch vor wenigen Wochen mit
Nachdruck die inhalts- und zeit-
gleiche Übertragung des Tarifab-
schlusses gefordert hatte. 

Gesetzentwurf der LINKEN schreibt konkrete Nachteilsausgleiche für Behinderte fest

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt der Thüringer

Landtag vom 24. bis 26. April tagt,
sind die nächsten Plenarsitzungen
für die Zeit vom 22. bis 24. Mai
des Monats anberaumt.

Naturlandschaften:
Die Wanderausstellung „Natur

Thüringen – Die Nationalen Natur-
landschaften“ des Thüringer Mini-
steriums für Landwirtschaft, For-
sten, Umwelt und Naturschutz
zeigt acht Landschaften. Die le-
bendige Schau ist noch bis zum
10. Mai im Zwischengang zum
Fraktionsgebäude im Thüringer
Landtag zu besichtigen.

Weitere aktuelle Informatio-
nen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

Gegenwärtig liegt eine Genehmi-
gung des Landesbergamtes öffent-
lich aus, die der K+S Kali GmbH den
Versatz von zusätzlichen 120.000
Tonnen gefährlicher Abfälle pro Jahr
in der Grube Unterbreizbach erlaubt.
„Wiederholt wird eine Chance ver-
passt, anfallende Salzabfälle aus der
Kali-Produktion wieder unter Tage zu
bringen, statt sie in die Werra oder
auf riesige Halden zu kippen“, so
MdL Tilo Kummer, der auch die Be-
hauptung von K+S kritisierte, den
Giftmüll zusammen mit Salzabwäs-
sern durch den Versatz von Hohlräu-
men zu verwerten. Schon vor Jahren
gab es dazu ein französisches Grund-
satzurteil, das forderte, die Gruben
mit Salzabfällen der Kaliindustrie
statt mit Müll zu verfüllen.  
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Giftmüll Beförderungsstau Sanktionen

Tarifübernahme

wirksamen Umsetzung sowohl perso-
nell, sächlich als auch finanziell abgesi-
chert werden. Das ist für weite Berei-
che staatlichen Handelns in Deutsch-
land ein Paradigmenwechsel. Aller-
dings ist Thüringen schon seit Inkraft-
treten der Landesverfassung wegen
des Gleichstellungsgebots aus Artikel
2 Absatz 4 zu solchen Maßnahmen ver-
pflichtet. Das UN-Abkommen konkreti-
siert die Verpflichtungen für alle Berei-
che der Gesellschaft sehr handfest.

kreten Nachteilsausgleichen, zu denen
auch das Gebot der Förderung behin-
derter Frauen und das Recht auf Assi-
stenzleistungen gehören, vor, dass der
Landesbehindertenbeauftragte vom
Landtag gewählt wird und weit rei-
chende Kompetenzen erhält, z.B. ein
Beanstandungsrecht bei Mängeln im
Verwaltungshandeln. 

Fraktionsdiskussion wird 
per Livestream übertragen

In kreisfreien Städten und Landkrei-
sen sollen  hauptamtliche Behinderten-
beauftragte arbeiten, außerdem kön-
nen Beiräte berufen werden. Wichtig
sind die Selbstvertretung der Men-
schen mit Behinderungen über Mitwir-
kungsrechte (z.B. Stärkung des Lan-
desbehindertenbeirats) und die Stär-
kung der Netzwerkstrukturen (z.B. För-
dergebot für Beratungsstellen).

Die LINKE erwartet, dass der Gesetz-
entwurf im Ausschuss beraten wird
und dort auch eine öffentliche Anhö-
rung mit Fachleuten und Verbänden
stattfindet. Sollte es nicht dazu kom-
men, wird die Fraktion eine eigene öf-
fentliche Anhörung durchführen. 

Zudem wird eine „Miterarbeiterin“
des UN-Abkommens in der Sitzung der
Linksfraktion am 8. Mai und anlässlich
des Europäischen Aktionstages der
Menschen mit Behinderungen zum
Thema sprechen. Die Diskussion kann
auch wieder per Livestream im Inter-
net unter www.die-linke-thl.de verfolgt
werden. 

Die Fraktion wird außerdem die Rea-
lisierung des Maßnahmeplans zur Um-
setzung des UN-Abkommens in Thürin-
gen kritisch begleiten und auch weiter-
hin alles daransetzen, dass der Maß-
nahmeplan offizieller Arbeitsgegen-
stand des Landtags und seiner Fach-
ausschüssen wird, was bisher noch
nicht der Fall ist.

Sandra Steck

Gleichstellungsgesetz
wirkt wie „Türöffner“

Das gibt der praktischen Umsetzung
einen weiteren wichtigen Schub. Kon-
sequent muss das Prinzip der Inklusion
verfolgt werden, d.h. alle sind anders
und doch gleich und gehören von An-
fang dazu, genießen gleiche Teilhabe in
allen Bereichen. Diese Gleichstellung
bemisst sich an der tatsächlichen All-
tagssituation und geht damit über eine
formal-rechtliche „Gleichberechti-
gung“ weit hinaus. 

Außerdem ist das UN-Abkommen
stark vom Prinzip der „Selbstvertre-
tung“ von Menschen mit Behinderun-
gen („Empowerment“) geprägt. Der
Gesetzentwurf der Thüringer Linksfrak-
tion sieht neben den genannten kon-


